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Leitfaden für die Anrechnung1 von Studienleistungen 

Für die Anrechnung von Studienleistungen, die an anderen deutschen oder ausländischen 
Hochschulen erbracht wurden, ist ein formaler Antrag zu stellen, der auf der Internetseite der 
Fakultät Bauingenieurwesen verfügbar ist. Es ist hierbei zu unterscheiden, ob ein Antrag für 
Leistungen vor dem aktuellen Studium oder während des aktuellen Studiums gestellt wird. 
Die Antragsformulare sind unter „Quicklinks für Erstsemester“ verlinkt. 

  

Eine Anrechnung ist nur möglich, sofern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen bestehen. Hierüber entscheidet die Dozentin / der Dozent des 

jeweiligen Moduls, nicht der Vorsitzende der Prüfungskommission (Ausnahme: AW-
Fächer). 

Dem Antrag sind daher für jede beantragte Studienleistung (also für jedes Modul) 
entsprechende Nachweise über Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen (SWS, Noten, 
Credits) sowie eine Beschreibung der Lehrinhalte (Modulbeschreibungen) beizufügen. 

Nachfolgend werden nähere Erläuterungen zur richtigen Vorgehensweise gegeben. 

Die Auszüge aus dem Antragsformular werden beispielhaft nur für den Antrag für Leistungen 
vor dem aktuellen Studium abgedruckt und gelten für den Antrag für Leistungen während 
des aktuellen Studiums analog. Die geringfügigen Unterschiede in den beiden 
Antragsformularen sind selbsterklärend und bedürfen keiner näheren Erläuterung. 

 
1 geregelt durch: Richtlinie der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg - Anrechnung von 

Studienleistungen und Kompetenzen 
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Leeres Antragsformular 
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Erläuterungen zum Ausfüllen des Antrags 

Grunddaten 
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Blockweise Anrechnung von Grundlagenmodulen 

 

Kommt sehr selten vor, da dies aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus der Studiengänge 
der einzelnen Hochschulen meist nicht möglich ist. Bitte daher nur ankreuzen, wenn dies 
tatsächlich erforderlich ist (beachten Sie hierzu unbedingt Abs. C.5.(4) der Richtlinie der OTH 
- Anrechnung von Studienleistungen und Kompetenzen). 

 

Anrechnung von einzelnen Studienleistungen 

 

Dies ist der Regelfall, hier müssen Sie zunächst die erbrachten Studienleistungen (Fächer) in 
die Spalte „Angaben zum abgeleisteten Modul“ eintragen (mit SWS, Credits und Note). 
Anschließend suchen Sie aus dem Fächerkatalog der Fakultät Bauingenieurwesen die ihrer 
Meinung nach passenden Module aus und tragen diese in die Spalte „Modul an der OTH 
Regensburg“ ein. 

Mit dieser Liste vereinbaren Sie nun einen Termin mit der Dozentin / dem Dozenten des 
gewünschten Anrechnungsmoduls und lassen die Anrechenbarkeit prüfen. Hierzu müssen 
Sie die entsprechenden Unterlagen über Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
(SWS, Credits, Note) sowie eine Beschreibung der Lehrinhalte (Modulbeschreibungen) 
dabeihaben. Bei Anrechenbarkeit trägt die Dozentin / der Dozent die SWS, Credits und die 
Note ein und unterzeichnet in der jeweiligen Zeile. 

Eine Ausnahme bilden die AW-Fächer. Hier gilt der Fächerkatalog der Fakultät Angewandte 
Natur- und Kulturwissenschaften (Fakultät ANK). Die Entscheidung über die Anrechnung trifft 
hier der Vorsitzende der Prüfungskommission (Prof. Dr.-Ing. Othmar Springer) ggf. in 
Abstimmung mit der Fakultät ANK (Prof. Dr. phil. Gabriele Blod). Das vorstehende gilt 
analog, jedoch müssen Sie zu dem vereinbarten Termin auch die Unterlagen des 
gewünschten Anrechnungsfaches (SWS, Credits und Modulbeschreibung) der Fakultät ANK 

mitbringen. Näheres hierzu findet sich hier:  

https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/angewandte-natur-und-

kulturwissenschaften/studiengaenge/aw-module-und-zusatzausbildungen.html 
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Anrechnung für das praktische Studiensemester 

 

Hierzu nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Praxisbeauftragten (Prof. Stockbauer) auf und 
vereinbaren einen Termin für die Prüfung der Anrechnung. Die entsprechenden Nachweise 
sind vorzulegen. Bei Anrechenbarkeit unterzeichnet der Praxisbeauftragte in der Spalte 
„Anrechnung“. 

Datum und Unterschrift nicht vergessen 

 

 

Anrechnung ganzer Fachsemester 

 

Dies erfolgt im Zuge der Einstufung in ein höheres Fachsemester bei Studieneintritt an der 
OTH Regensburg. Hierzu ist ein gesonderter Antrag zu stellen. Hier muss von der 
Antragstellerin / vom Antragsteller nichts ausgefüllt werden. 

 

Weitere Hinweise und FAQ 

Aufgaben der Prüfungskommission – eine Klarstellung 
Die Prüfungskommission ist gemäß APO2 zuallererst ein Entscheidungsorgan mit vielfältigen 
Aufgaben (siehe nachfolgenden Auszug aus der APO). 
 

 

 
2 Allgemeine Prüfungsordnung (APO) der OTH Regensburg 
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ABER: Die Prüfungskommission und insbesondere deren Vorsitzender ist kein 

Auskunftsbüro in Prüfungsangelegenheiten! 

 
In vielen Fällen hilft zuallererst ein Blick in den aktuellen Studienplan des jeweiligen 
Semesters, hier finden sich verbindliche Informationen zu den Prüfungen der einzelnen 
Module. Ansonsten ist ihr erster Ansprechpartner in Prüfungsangelegenheiten grundsätzlich 
das Prüfungsamt. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilt ausschließlich das Prüfungsamt.  
 
Einstufung in höheres Semester bei der Studienzulassung 
Bei der Bewerbung für einen Studienplatz besteht die Möglichkeit, sich für ein höheres 
Fachsemester zu bewerben, sofern entsprechende anrechenbare Studienleistungen bereits 
vorliegen. Die Einstufung in ein höheres Fachsemester erfolgt aufgrund der mit der 
Bewerbung vorgelegten Nachweise zunächst vorläufig. 
Nach erfolgter Studienzulassung müssen die betreffenden Studierenden ebenfalls das 

vorstehend beschriebene Verfahren zur endgültigen Anrechnung der Studien-

leistungen durchlaufen. 

 
Gleiche Studiengänge an bayerischen Hochschulen 
In gleich benannten oder verwandten Bachelorstudiengängen einer bayerischen staatlichen 
oder staatlich anerkannten Fachhochschule (HAW, also eine Hochschule für angewandte 
Wissenschaften), findet auf Antrag, dem die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen 
beigefügt sind, ohne weitere Prüfung eine Anrechnung von in Grundlagenmodulen 
erbrachten Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen bis zu einem Umfang von 60 
Credits auf die Grundlagenmodule des Bachelorstudienganges der OTH Regensburg statt.  

Soweit die Grundlagenmodule in der Studien- und Prüfungsordnung nicht anderweitig 

ausgewiesen sind, sind in Bachelorstudiengängen an der OTH Regensburg als 
Grundlagenmodule die Module des ersten Studienabschnitts definiert. Für die Anrechnung 
der darüber hinaus gehenden Credits gilt der Absatz „Anrechnung von einzelnen 
Studienleistungen“. 
Abschlüsse von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an staatlich anerkannten 
Berufsakademien sind hochschulrechtlich Bachelorabschlüssen von Hochschulen 
gleichgestellt. 
 
Als „gleich“ in diesem Sinne gelten folgende Studiengänge: 
 

 
 
Achtung: Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Wechsel in den Studiengang an der 
OTH Regensburg ausgeschlossen ist, wenn an einer dieser Hochschulen eine Prüfung 
endgültig nicht bestanden ist (Art 46 Abs. 3 BayHSchG). 
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Anrechnung von Kompetenzen, die außerhalb einer Hochschule erworben wurden 

Dies betrifft Ausbildung an Fachschulen, Fachakademien oder vergleichbaren 
Ausbildungsstätten (z. B. Technikerschulen), jedoch nicht Berufsschulen, Gymnasien, 
Fachoberschulen oder Berufsoberschulen. 

Eine Anrechnung von Studienleistungen aus den genannten Ausbildungsstätten ist nur dann 
möglich, wenn die erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten gleichwertig mit den 
Zielqualifikationen der Module sind, auf die angerechnet werden soll. Dies ist wie im Absatz 
„Anrechnung von einzelnen Studienleistungen“ erläutert nachzuweisen, die Anrechenbarkeit 
prüft die Dozentin / der Dozent des jeweiligen Moduls. Hierzu ist von der / von dem 
Studierenden eine Modulkompetenzvergleichsübersicht (MKVÜ) zu erstellen. Hierzu gibt es 
ein Formblatt im Anhang der OTH-Richtlinie zur Anrechnung von Studienleistungen. 

 

 

Eine Anrechnung ist hierbei bis zu maximal der Hälfte der vorgeschriebenen 
Studienleistungen möglich (= 105 ECTS). Von der Antragstellerin / vom Antragsteller ist 
eigenverantwortlich darauf zu achten, diese Grenze nicht zu überschreiten, da ansonsten bei 
Überschreitung nachträglich bereits angerechnete ECTS wieder aberkannt werden können. 
Es ist nicht Aufgabe der Prüfungskommission, dies zu überwachen. 
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Für die Anrechnung der Ausbildung an Technikerschulen wurde in der Fakultät 

Bauingenieurwesen mit Beschluss der Prüfungskommission vom 12.01.2022 folgende 

Grundsatzregelung beschlossen: 

 

 

Sonderfall „AdA-Schein“ der IHK 

Die „Ausbildung der Ausbilder“ (kurz AdA-Schein) der IHK wird von der Fakultät ANK im 
Rahmen der AW-Fächer angeboten (siehe Fächerkatalog der AW-Fächer). Der schriftliche 
und praktische Teil der IHK-Prüfung zum AdA-Schein können jeweils als ein AW-Fach 
angerechnet werden (siehe nachfolgendes Beispiel). 
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Fristen 

Für die Einreichung des Antrags gibt es keine Fristen, der Antrag kann während des 
gesamten Semesters eingereicht werden. Es können auch mehrere Anträge eingereicht 
werden, jeder Antrag muss jedoch für sich vollständig ausgefüllt sein. 
 

Ausnahme: 
Sofern Leistungen angerechnet werden sollen, die nicht an einer Hochschule erbracht 
wurden (z. B. Technikerschule), ist der Antrag zu Beginn eines Studienabschnittes3 zu 
stellen, also zu Beginn des 1. bzw. 3. Studiensemesters (§4 Abs. 4 (1) RaPO). 
 

 

Einreichung des Antrags und Anrechnung der Leistungen 

Sobald sämtliche Studienleistungen von den Dozent*innen geprüft und zur Anrechnung 
unterzeichnet wurden, reichen Sie den Antrag über das Sekretariat beim Vorsitzenden der 
Prüfungskommission ein (nicht einfach in den Briefkasten von Prof. Dr.-Ing. Springer 
werfen!). 

Die für die Prüfung der Anrechenbarkeit notwendigen Unterlagen bitte nicht mit einreichen. 

Nach Prüfung der Vollständigkeit und Gegenzeichnung durch den Vorsitzenden der 
Prüfungskommission wird der Antrag an das Prüfungsamt weitergeleitet, wo die 
Studienleistungen angerechnet werden. Es erfolgt keine Bestätigung durch das 

Sekretariat bzw. die Prüfungskommission, diesbezügliche Rückfragen erübrigen sich. 
Sollte Ihr Antrag unvollständig sein bzw. abgelehnt werden, erhalten Sie selbstverständlich 

eine Mitteilung hierüber. 

 

Stand: 15.02.23 

Prof. Dr.-Ing. Othmar Springer  

(Vorsitzender der Prüfungskommissionen) 

 

 
3 Die Gliederung in Studienabschnitte ist der Studien- und Prüfungsordnung zu entnehmen (erster 

Studienabschnitt = 1. – 2. Studiensemester, zweiter Studienabschnitt = 3. – 7. Studiensemester). 


